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§ 228
V erhandlungsprotokoll

Über die Hauptverhandlung ist ein Protokoll aufzu
nehmen und von dem Vorsitzenden und dem Protokoll
führer innerhalb von 24 Stunden nach der Verkündung 
der Entscheidung zu unterschreiben.

§ 229
Inhalt des Protokolls

(1) Das Protokoll über die Hauptverhandlung muß 
enthalten:
1. den Ort und den Tag der Verhandlung,
2. die Namen der Richter und Schöffen, des Staats

anwalts, des Protokollführers und des zugezogenen 
Dolmetschers,

3. die Bezeichnung des Verbrechens oder der Über
tretung nach der Anklage,

4. die Namen der Angeklagten, ihrer Verteidiger, der 
Privatkläger, gesetzlicher Vertreter und Bevollmäch
tigten,

5. die Angabe, daß öffentlich verhandelt oder die Öffent
lichkeit ausgeschlossen worden ist,

6. die Angabe, daß die Zeugen über die Wahrheits
pflicht' und ein Zeugnisverweigerungsrecht belehrt 
worden sind,

7. die Angabe, daß Rechtsmittelbelehrung erfolgt ist.
(2) Das Protokoll muß den Gang und Inhalt der 

Hauptverhandlung im wesentlichen wiedergeben und 
die Einhaltung aller zwingenden Verfahrensvorschriften 
nachweisen. Die im Laufe der Verhandlung gestellten


